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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

12.02.2019 

Geschäftszahl 

Ra 2019/22/0031 

Rechtssatz 

Die vorläufige Ergebnislosigkeit von Erhebungen betreffend den Nachweis einer Aufenthaltsehe aus Anlass 
einer Verständigung nach § 37 Abs. 4 NAG 2005 steht dem nicht entgegen, den Verdacht des Bestehens einer 
Aufenthaltsehe (etwa) im Rahmen eines Verlängerungsverfahrens erneut aufzugreifen (vgl. VwGH 20.8.2013, 
2013/22/0157). 
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